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Einleitung

Untersuchungsgegenstand und Anliegen der Arbeit

Mit der Matrixstruktur stößt man wohl auf eines der herausforderndsten
Organisationsmodelle für Unternehmen, welche die Betriebswirtschaft zu
bieten hat. Wurde die Matrixstruktur in den 1960er und 1970er Jahren
noch als die „Zukunftsstruktur“ angepriesen, damit Unternehmen ihre
zunehmende Komplexität unter Kontrolle bekommen,1 erlebte sie in
1980er Jahren aufgrund ihrer schwierigen Handhabung einen enormen
Rückgang.2 So lässt sich etwa einer Bekanntmachung des amerikanischen
Unternehmen General Electric im September 1976 die zwiegespaltene Ge-
fühlslage zur Matrixstruktur entnehmen:

„We’ve highlighted matrix organization. Not because it’s a bandwagon
that we want you all to jump on, but rather that it’s a complex, diffi-
cult, and sometimes frustrating form of organization to live with. It’s
also, however, a bellwether of things to come. But, when implemented
well, it does offer much of the best of both worlds. And all of us are
going to have to learn how to utilize organization to prepare managers
to increasingly deal with high levels of complexity and ambiguity in
situations where they have to get results from people and components
not under their direct control. […] Successful experience in operating
under a matrix constitutes better preparation for an individual to run
a huge diversified institution like General Electric – where so many
complex, conflicting interests must be balanced – than the product
and functional modes which have been our hallmark over the past
twenty years.”3

Mit Blick auf die letzten Jahrzehnte kann entgegen dem vorherigen Trend
ab den 1980er Jahren festgestellt werden, dass wieder mehr Unternehmen
von eindimensional organisatorischen Grundstrukturen zu Matrixstruktu-

§ 1

A.

1 Knight, JMS, 111, 116.
2 Adžić, Matrixstrukturen in multinationalen Unternehmen, S. 1. Siehe auch Thom-

men/Richter, in: HWUO, 828, 831.
3 So wiedergegeben bei Davis/Lawrence, HBR, 131 f.
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ren wechseln4, sodass Matrixstrukturen heutzutage wieder eine wesentli-
che Rolle in der Unternehmenswelt einnehmen. So setzten nach einer be-
triebswirtschaftlichen Studie aus dem Jahr 1995 zu diesem Zeitpunkt etwa
1/5 aller international tätigen deutschen Unternehmen eine Matrixstruktur
ein.5 Ferner ergab eine betriebswirtschaftliche Studie aus dem Jahr 2006,
die auf erhobene Daten aus dem Jahr 2003 basiert, dass immer mehr
multinationale Unternehmen Matrixstrukturen einführen.6 Beispielsweise
greifen Ford, Zurich, Aon, Archer Daniels Midland, Vattenfall, Siemens,
BASF, E.ON, Hugo Boss, und SAP auf die Matrixstruktur als Organisa-
tionsmodell zurück.7 Heutzutage taucht die Matrixstruktur in fast allen
Branchen, wie im Chemie-, Finanz-, Versicherungs- und IT-Sektor, auf und
lässt sich darüber hinaus auch in Krankenhäusern oder Regierungseinhei-
ten ausmachen.8

In Unternehmen zeichnen sich Matrixstrukturen im Kern dadurch aus,
dass ein Unternehmen entgegen einer Einlinienorganisation, in welcher
das Unternehmen nach nur einem Gliederungskriterium organisiert ist
(zum Beispiel nach Sparten im Rahmen einer Spartenorganisation), nach
mindesten zwei Gliederungskriterien (zum Beispiel nach Produkten und
Funktionen) organisiert ist, die sich überschneiden.9 Diese Überschnei-
dung führt zu der Herausbildung von sog. Matrixzellen (diese können
beispielsweise aus Individuen oder aus Gesellschaften bestehen), die von
sog. Matrixmanagern innerhalb des jeweiligen (funktionalen bzw. divisio-
nalen) Dimensionsbereichs geleitet werden, welche aber wiederum einer
übergeordneten Leitung der sog. Matrixleitung unterstehen.10

Das erste Mal wurde die Matrixstruktur im Bereich der Luft- und Raum-
fahrt in den 1950er Jahren gesichtet, um so mehrere größere Projekte
umsetzen zu können. Die beispielsweise von dem amerikanischen Luft-
und Raumfahrtunternehmen TW Inc. im Jahr 1957 durchgeführten Pro-
jekte erforderten den Einsatz sowohl von produktspezifischem als auch
von funktionalem Know-how, ohne klare Dominanz der einen oder ande-

4 Adžić, Matrixstrukturen in multinationalen Unternehmen, S. 84 f.; siehe aber
auch Scholz, in: HWO, 1302, 1311; Welge/Holtbrügge, Internationales Manage-
ment, S. 159.

5 Wolf, Strategie und Struktur 1955 - 1995, S. 252.
6 Adžić, Matrixstrukturen in multinationalen Unternehmen, S. 73 ff.
7 Vgl. Seibt/Wollenschläger, AG 2013, 229, 230.
8 Davis/Lawrence, HBR, 131, 134; siehe auch Schneider, Matrixorganisation, S. 21.
9 Vgl. Stierli, Die Matrixorganisation und ihre Realisierung, S. 3.

10 Vgl. Scholz, in: HWO, 1302, 1303.
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ren Dimension.11 Ferner geht die Matrixstruktur auf das Projektmanage-
mentsystem der amerikanischen Regierung der 1960er Jahre zurück, da
in diesem Jahrzehnt diese dazu übergegangen ist, die Bestellung von Pro-
jektmanagern mit eigenen Verantwortungsbereichen bei der Vergabe von
Forschungs- und Entwicklungsverträgen an Unternehmen zu fordern, um
so einen direkten Ansprechpartner zu erhalten. Aufgrund der Notwendig-
keit der Bestellung von Projektmanagern wurden bestehende funktionale
Organisationsstrukturen überlappt, sodass es zur Herausbildung von Ma-
trixstrukturen kam.12

Wird eine Matrixstruktur für einen Konzern als Organisationsform aus-
gewählt, geraten gesellschaftsrechtliche, haftungsrechtliche, firmenrechtli-
che, steuerrechtliche und auch mitbestimmungsrechtliche zusammenhän-
gende Strukturen oftmals in den Hintergrund,13 da die Steuerung der
einzelnen Konzerngesellschaften nicht primär durch die gesellschaftsrecht-
lichen Verantwortungsträger erfolgt, sondern konzernübergreifend und
einheitlich durch die jeweiligen Matrixmanager.14 Aus wirtschaftswissen-
schaftlicher Sicht erscheint dies nicht verwunderlich, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass die Wirtschaftswissenschaft einen Konzern als wirt-
schaftliche Einheit betrachtet, in dem die unternehmerische Planung ohne
Rücksicht auf die rechtliche Selbstständigkeit der einzelnen Konzernglie-
der für den gesamten Konzern und nicht gesondert für die einzelnen Kon-
zerngesellschaften erfolgt. Diese Betrachtungsweise eines Konzerns findet
sich nicht nur bei Konzernen, die mit einer Matrixstruktur arbeiten, son-
dern ebenso bei Konzernen, die zentral oder divisional aufgebaut sind.15

Sollen Matrixmanager konzernweit ihren jeweiligen Aufgabenbereich
leiten, kommt es hierdurch zwangsläufig zu betriebswirtschaftlich gewoll-
ten Einflussverlusten bei den gesellschaftsrechtlich originär verantwortli-
chen Organen der einzelnen Konzerngesellschaften, die dem Einfluss der
Matrixmanager unterstehen sollen (sog. Matrixgesellschaften).16Letzteres
führt nicht nur zu einer Abkehr von dem gesetzlich traditionell vorgesehe-
nen Verständnis der (abhängigen) Konzerngesellschaft als eigenständigem

11 Thommen/Richter, in: HWUO, 828, 830; siehe auch Egelhoff/Wolf, Understanding
Matrix Structures and their Alternatives, S. 27.

12 Knight, JMS, 111, 115 f.
13 Theisen, Der Konzern, S. 173.
14 Vgl. Seibt/Wollenschläger, AG 2013, 229.
15 Emmerich, in: Emmerich/Habersack, AG- und GmbH-Konzernrecht, AktG § 18

Rn. 5.
16 Seibt/Wollenschläger, AG 2013, 229; Fritz, in: Maschmann/Fritz, Matrixorganisati-

on, Kap. 2 Rn. 4.
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Bezugspunkt der unternehmerischen Entscheidungen,17 sondern auch zu
der Ausblendung funktionaler Berichtswege und gesetzmäßiger Weisungs-
strukturen eines traditionellen Leitungssystems.18 So enden Berichtswege
bei einer Matrixstruktur oftmals nicht mehr beim Geschäftsleiter einer
Matrixgesellschaft (sog. solid line), sondern bei einem Matrixmanager au-
ßerhalb der Matrixgesellschaft (sog. dotted line).19

Will die Matrixstruktur gesellschaftsrechtliche Entscheidungsträger aus-
blenden, stellt sich die Frage, inwieweit diesem Vorhaben rechtliche Gren-
zen entgegenstehen. Andersherum kann gefragt werden, ob und inwieweit
die gesellschaftsrechtlich zwingend zu beachtenden Grenzen der Imple-
mentierung einer Matrixstruktur im Konzern entgegenstehen könnten.

Das Anliegen dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, wie in der Praxis
eine Matrixstruktur in einem Konzern gesellschaftsrechtlich implementiert
und in der Rechtspraxis umgesetzt werden kann. So wird zum einen
untersucht, ob und wie rechtlich sichergestellt werden kann, dass die
sog. Schlüsselstellen einer Matrixstruktur (Matrixleitung, Matrixmanager
und Matrixgesellschaften als Matrixschnittstellen) ihren matrixspezifischen
Aufgaben in einem Konzern nachkommen können. Hierbei wird insbe-
sondere thematisiert, inwieweit es gesellschaftsrechtlich möglich und zu-
lässig ist, dass Konzerngesellschaften als Matrixgesellschaften von Matrix-
managern geleitet werden können und welche hierbei gegebenenfalls
zwingend einzuhaltenden rechtlichen Grenzen zu beachten sind. Zudem
soll untersucht werden, wie die jeweiligen Gesellschaftsorgane bei der
Implementierung einer Matrixstruktur in einem Konzern einzubeziehen
sind und welche allgemeinen Rechte und Pflichten diesen innerhalb eines
matrixorganisierten Konzerns zukommen. Auch soll untersucht werden,
auf welcher Rechtsgrundlage die Beteiligten innerhalb einer Matrixstruk-
tur im Konzern an die jeweils für sie erforderlichen Informationen gelan-
gen können. Ausgehend von den Untersuchungsergebnissen sollen ferner
Muster erarbeitet werden, mit denen sich eine Matrixstruktur in einem
Konzern in der Rechtspraxis umsetzen lassen könnte.

Die Untersuchung beschränkt sich auf die üblicherweise in größe-
ren deutschen Konzernen anzutreffenden Konzerngesellschaften in den
Rechtsformen der AG, SE und GmbH, auf die deutsches Recht anzu-
wenden ist. Nicht Gegenstand dieser Arbeit ist die Behandlung von

17 Schilling, in: Hilber u.a., Deutsche Tochter im internationalen Konzern, A. Ge-
sellschaftsrecht Rn. 73.

18 Fritz, in: Maschmann/Fritz, Matrixorganisation, Kap. 2 Rn. 4.
19 Schockenhoff, ZHR 180 (2016), 197, 198 f.
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datenschutzrechtlichen Aspekten innerhalb einer Matrixstruktur20 oder
die arbeitsrechtliche Implementierung einer Matrixstruktur.21 Die arbeits-
rechtliche Implementierung einer Matrixstruktur ist scharf von der gesell-
schaftsrechtlichen Implementierung einer Matrixstruktur zu trennen: Der
gesellschaftsrechtliche Aspekt einer Matrixstruktur berührt insbesondere
die Frage, ob Geschäftsleitungsorgane der Leitung von Matrixmanagern
unterstellt werden können, wohingegen sich der arbeitsrechtliche Aspekt
mit dem unmittelbaren Zugriff auf die einzelnen Mitarbeiter der Matrix-
gesellschaften durch die Matrixmanager befasst, was ein Problem des allge-
meinen Zivil- und Arbeitsrecht darstellt.22 Wird daher in dieser Arbeit von
der Implementierung der Matrixstruktur im Konzern gesprochen, ist hier-
mit die gesellschaftsrechtliche Implementierung einer Matrixstruktur im
Konzern gemeint.

Forschungsstand

Bisher wurde in der Literatur die Implementierung von Matrixstrukturen
aus gesellschaftsrechtlicher Sicht nur vereinzelt beleuchtet23 und wenn
sie beleuchtet worden ist, dann allein hinsichtlich der Rechtsformen der
deutschen AG und GmbH. Einen wesentlichen Anstoß hinsichtlich der
sich mit einer Matrixstruktur ergebenden gesellschaftsrechtlichen und
damit verbundenen haftungsrechtlichen Fragen haben Seibt und Wollen-
schläger im Jahr 2013 gegeben.24 Anfang 2019 ist zudem das Handbuch
„Matrixorganisationen“ von Maschmann und Fritz erschienen, in welchem
neben datenschutzrechtlichen und arbeitsrechtlichen Aspekten die gesell-

B.

20 Hierzu eingehend etwa Maschmann, in: Maschmann/Fritz, Matrixorganisation,
Kap. 5, Rn. 1 ff.

21 Hierzu eingehend etwa Maschmann, in: Maschmann/Fritz, Matrixorganisation,
Kap. 3 Rn. 1 ff. Zur Organisation der Betriebsverfassung im matrixorganisierten
Konzern siehe Berger, Organisation der Betriebsverfassung im matrixorganisierten
Konzern, S. 1 ff.

22 Seibt/Wollenschläger, AG 2013, 229, 231; siehe hierzu auch Wieneke, in: VGR 2011,
91, 94 Fn. 5. Zu den gesellschaftsrechtlichen Auswirkungen der arbeitsrechtli-
chen Implementierung einer Matrixstruktur siehe Harbarth, in: FS Bergmann,
243, 253 ff.

23 Fritz, in: Maschmann/Fritz, Matrixorganisation, Kap. 2 Rn. 1 ff.; Wisskir-
chen/Dannhorn/Bissels, DB 2008, 1139 ff.; Seibt/Wollenschläger, AG 2013, 229 ff.;
Schockenhoff, ZHR 180 (2016), 197 ff.; Schauf, BB 2017, 2883 ff.; Haarmann, BB
2019, 407; Harbarth, in: FS Bergmann, 243 ff.; Lange, Matrixkonzern, S. 1 ff.

24 Seibt/Wollenschläger, AG 2013, 229 ff.
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schaftsrechtliche Implementierung einer Matrixstruktur im Konzern nä-
her behandelt wird.25 Des Weiteren ist im Jahr 2020 die Arbeit "Der
Matrixkonzern – Eine Untersuchung über die Leitung und Haftung im
Matrixkonzern" von Lange erschienen, welche insbesondere gesellschafts-
rechtliche Fragen im Zusammenhang mit einem inländischen matrixor-
ganisierten Konzern, der in einem Vertragskonzern organisiert ist, behan-
delt, wobei sich die Ausführungen in dieser Arbeit im Wesentlichen auf
eine Matrixgesellschaft als Aktiengesellschaft beziehen.26 Die Stimmen in
der Literatur, die bisher die Implementierung einer Matrixstruktur im
Konzern näher untersucht haben, sind sich im Ergebnis darüber einig,
dass eine Matrixstruktur im Konzern über die Bevollmächtigung der Ma-
trixmanager zur Ausübung des Weisungsrechts eines vertraglich herrschen-
den Unternehmens nach § 308 Abs. 1 S. 1 AktG bzw. des Weisungsrechts
der Gesellschafterversammlung einer GmbH nach § 37 Abs. 1 GmbHG
implementiert werden kann.27 Unter welchen Voraussetzungen hierbei
die Bevollmächtigung der Matrixmanager erfolgen darf, wurde bisher
nur vereinzelt diskutiert.28 Andere Implementierungsvarianten, wie das
Doppelmandat im Konzern oder die Einräumung eines schuldrechtlichen
Weisungsrechts zugunsten der Matrixmanager gegenüber einer GmbH,
die als Matrixgesellschaft geführt werden soll, wurden bisher nur verein-
zelt auf ihre Tauglichkeit und Zulässigkeit geprüft.29 Auch wurde bisher
nur vereinzelt überlegt, ob die Implementierung der Matrixstruktur der
Zustimmung eines Aufsichtsrats bedarf.30 Nähere Überlegungen, wie ein
Aufsichtsrat in einem matrixorganisierten Konzern einzubinden ist bzw.
welche Maßnahmen er zur Überwachung der Matrixstruktur ergreifen
kann, sind bisher nicht ersichtlich. Auch fehlen bisher nähere Überlegun-
gen dazu, wie Minderheitsgesellschafter einer GmbH im Rahmen der
Implementierung und innerhalb der Matrixstruktur zu berücksichtigen
sind. Unberücksichtigt wurde bisher auch gelassen, wie eine Weisungsge-

25 Fritz, in: Maschmann/Fritz, Matrixorganisation, Kap. 2 Rn. 1 ff.
26 Lange, Matrixkonzern, S. 1 ff.
27 Fritz, in: Maschmann/Fritz, Matrixorganisation, Kap. 2 Rn. 83 ff.; Seibt/Wollen-

schläger, AG 2013, 229, 242; Lange, Matrixkonzern, S. 88 ff. und 105 ff.
28 Fritz, in: Maschmann/Fritz, Matrixorganisation, Kap. 2 Rn. 139 f. und 171; Seibt/

Wollenschläger, AG 2013, 229, 223 und 234; siehe auch Lange, Matrixkonzern,
S. 105 f. zur Bevollmächtigung im Vertragskonzern.

29 Winter/Karwatzki, in: Maschmann/Fritz, Matrixorganisation, Kap. 4 Rn. 180 ff.
gehen in aller Kürze hierauf ein; ausführlicher hierzu Lange, Matrixkonzern,
S. 232 ff.

30 Seibt/Wollenschläger, AG 2013, 229, 235; Lange, Matrixkonzern, S. 134 ff.
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bundenheit der Matrixmanager je nach deren Ansiedlungsort im Konzern
gegenüber der Matrixleitung im Konzern implementiert werden kann.

Ausführlicher wurden bisher Haftungsfragen in der Literatur erörtert,
die sich innerhalb eines matrixorganisierten Konzerns, insbesondere für
das Geschäftsleitungsorgan einer Matrixgesellschaft, stellen.31 Hierbei wur-
de bisher nur vereinzelt erörtert, inwieweit die Konzernspitze in einem
mehrstufigen Konzern eine übergeordnete Compliance-Verantwortung
hinsichtlich der Matrixmanager trifft, wenn die Matrixmanager mit dem
Willen der Konzernspitze die nachgeordneten Konzerngesellschaften der
Konzernspitze leiten sollen.32 Bisher wurde auch nur vereinzelt erörtert,
auf welcher Rechtsgrundlage die Beteiligten, insbesondere die Matrixma-
nager, innerhalb eines matrixorganisierten Konzerns Informationen ver-
langen können.33

In der Literatur wurde ferner näher erörtert, wie die Vollmachten der
Matrixmanager in der Praxis ausgestaltet werden sollten.34 Hingegen wur-
de bisher nicht beleuchtet, ob und inwieweit es sich anbietet, die Matrix-
struktur in einem Konzern flankierend über eine Kooperationsvereinba-
rung zu implementieren.

Diese Arbeit will auf den bisher bestehenden Forschungsstand aufbau-
en, um die Implementierung einer Matrixstruktur im Konzern am Beispiel
der AG, SE und GmbH näher zu untersuchen und hierbei vor allem As-
pekte näher beleuchten, die im Zusammenhang mit der Implementierung
von Matrixstrukturen in Konzernen bisher kaum oder nicht behandelt
worden sind.

Gang der Untersuchung

Bevor die gesellschaftsrechtliche Implementierung einer Matrixstruktur
im Konzern untersucht wird, wird zunächst die Matrixstruktur aus wirt-
schaftswissenschaftlicher Sicht mit ihren Kernelementen dargestellt (§ 2).
Im Anschluss hieran werden die Grundlagen zum rechtlichen Konzern-

C.

31 Winter/Karwatzki, in: Maschmann/Fritz, Matrixorganisation, Kap. 4 Rn. 1 ff.;
Seibt/Wollenschläger, AG 2013, 229, 238 ff.; Schauf, BB 2017, 2883 ff.; Lange, Ma-
trixkonzern, S. 241 ff.

32 Lange, Matrixkonzern, S. 80 ff.
33 Lange, Matrixkonzern, S. 168 ff.
34 Fritz, in: Maschmann/Fritz, Matrixorganisation, Kap. 2 Rn 152 ff., 172 f.

und 176 ff. (dort Muster einer Vollmacht); Seibt/Wollenschläger, AG 2013, 229,
233.
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begriff aufgezeigt und ausgehend von den wirtschaftswissenschaftlichen
Erkenntnissen zur Matrixstruktur abgeleitet, welche Rechte der Matrixlei-
tung, den Matrixmanagern sowie den Matrixgesellschaften im Konzern zu-
stehen müssen (§ 3). Gesellschaftsrechtlich wirft die Implementierung von
Matrixgesellschaften in einem Konzern die schwierigsten Rechtsfragen auf
(§ 4), sodass diese vor der gesellschaftsrechtlichen Implementierung von
Matrixmanagern (§ 5) und vor der Matrixleitung im Konzern (§ 6) behan-
delt wird. Hiernach werden Möglichkeiten zur rechtlichen Ausgestaltung
der Matrixstruktur im Konzern erörtert (§ 7) und Muster einer Kooperati-
onsvereinbarung, einer Vollmacht eines Matrixmanagers und einer Rege-
lung der Delegation des Weisungsrechts der Gesellschafterversammlung
auf die jeweiligen Matrixmanager erarbeitet (§ 8). Abschließend werden
die Ergebnisse dieser Arbeit in Thesen zusammengefasst (§ 9).
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Die Matrixstruktur in der wirtschaftswissenschaftlichen
Organisationslehre

Allgemeiner Begriff und Aufbau

Bis heute ist es den Wirtschaftswissenschaften nicht gelungen eine ein-
heitliche Definition des Begriffes Matrixstruktur zu entwickeln. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass es eine Vielfalt von Formen und Ausprägun-
gen einer Matrixstruktur gibt. Trotz dieser Vielfalt weist der Begriff der
Matrixstruktur einen Sammelcharakter auf und wird häufig unspezifisch
für verschiedene Matrixvarianten sowie vereinzelt für unterschiedliche
Organisationsstrukturen (zum Beispiel für Netzwerkstrukturen oder Pro-
jektorganisationen) verwendet.35 Erschwert wird die Begriffsbestimmung
der Matrixstruktur dadurch, dass eine Matrix im wirtschaftswissenschaftli-
chen Sinn nicht allein als Strukturmuster, sondern auch als generelles
Handlungs- und Denkprinzip begriffen wird, was ein Manager wie folgt
zusammenfasste: „The challenge is not so much to build a matrix structure
as it is to create a matrix in the minds of our managers“.36 Auch die von
Davis und Lawrence 1977 aufgestellte Formel „Matrixorganisation = Ma-
trixstruktur + Matrixsystem + Matrixkultur + Matrixverhalten“ zeigt auf,
dass die Matrixstruktur nicht eine Matrixorganisation als solche darstellt,
sondern als Teilelement dieser neben anderen aufgefasst werden kann.37

Interessant ist auch zu sehen, dass sich in manchen Unternehmen, die auf
eine Matrixstruktur zurückgreifen, eine eigene „Matrixsprache“ entwickelt
hat, indem den Managementbereichen innerhalb einer Matrixstruktur be-
stimmte organisatorische Rollen zugeschrieben werden. So wird beispiels-
weise unter anderem zwischen „Business units“, „Business functions“,
„Overlay units“ und „Sub-businesses“ unterschieden, wobei die besondere
Schwierigkeit hierbei besteht, den Aufgabenbereich dieser zu definieren.38

Terminologisch entstammt der Begriff der Matrixstruktur der Mathematik,
da die Überlappung von vertikalen und horizontalen Hierarchien zu einer
Vielzahl von Schnittstellen in einem Unternehmen führt, was bei einer
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35 Adžić, Matrixstrukturen in multinationalen Unternehmen, S. 3.
36 Bartlett/Ghoshal, HBR, 138, 145.
37 Davis/Lawrence, Matrix, S. 18.
38 Ausführlich hierzu Goold/Campbell, EMJ, 351, 355 ff.
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